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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Mai 2014 wurde die 2009 von der Marche Blanche lancierte und 2011 zustande
gekommene Volksinitiative „Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen“
von 63,5% der Stimmbevölkerung bei einer Stimmbeteiligung von 54,9% angenommen.
Über hundert Mitglieder zählte das überparteiliche Pro-Komitee „Pädophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürfen“. Unter den Vertretern aus der BDP, CVP, FDP, SVP,
MCG, Lega und EDU befanden sich auch bekannte Politikerinnen und Politiker, wie etwa
Oskar Freysinger (svp, VS), Natalie Simone Rickli (svp, ZH) und Thomas Minder (parteilos,
SH). Ausgehend von der Ansicht, dass der vom Bundesrat ausgearbeitete und vom
Parlament 2013 verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zu wenig weit gehe, um Opfer
vor Wiederholungstätern zu schützen, eröffnete das Komitee am 25. März den
Abstimmungskampf.

Ihm stand das Contra-Komitee „Nein zur Pädophilie-Initiative“ gegenüber, welches sich
erst kurz zuvor formiert hatte und von Andrea Caroni geleitet wurde. Obwohl alle
Parteien ausser der SVP die Nein-Parole herausgegeben hatten, wurde das Nein-
Komitee erst spät aktiv. Das aus Mitte-Links-Parlamentariern zusammengesetzte
Komitee stellte sich hinter den indirekten Gegenvorschlag und kritisierte die Initiative
aus dieser Perspektive als überflüssig, unvollständig und unverhältnismässig: Seiner
Meinung nach biete das Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot einen umfassenderen Schutz der Kinder und wahre gleichzeitig den
Rechtsstaat. Auch der Bundesrat empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. Das
Parlament konnte sich bis zum Schluss nicht auf eine Abstimmungsempfehlung einigen.

Der Abstimmungskampf drehte sich folglich nicht um die Frage, ob Kinder vor sexuellen
Übergriffen geschützt werden sollten, sondern durch welche Regelung dies geschehen
sollte. Da es sich beim Kindsmissbrauch um ein emotionales Thema handelt, hatten die
Gegner der Initiative mit ihren Argumenten der Rechtsstaatlichkeit und der
Verhältnismässigkeit einen schweren Stand. Hinzu kam, dass dem Gegnerkomitee kaum
finanzielle Mittel zur Verfügung standen und es sich auf eine Website und eine
Pressekonferenz beschränken musste. So trug am Schluss das Pro-Komitee, welches
mit seinen Teddybär-Plakaten und -Inseraten aktiv auftrat, den klaren Sieg davon. Es
nützte auch nichts, dass der Bundesrat kurz vor der Abstimmung den Gegenvorschlag
per 1. Januar 2015 in Kraft setzte.

Die grösste Zustimmung fand die Initiative in der Romandie (FR 68,8%, VD 68,7%, VS
74,3%, NE 70%, GE, 73,6%, JU 71,5%) und im Tessin (83%). Am wenigsten Ja-Stimmen
bekam das Anliegen im Heimatkanton von Andrea Caroni (AR 55%).

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 54,9%
Ja: 1'818'658 (63,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 1'044'753 (36,5%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: BDP (1*), JCVP, SVP, EDU, MCR/MCG.
– Nein: CVP (10*), FDP (6*), SP, CSP, EVP, GLP (3*), Grüne (2*); LCH, SAJV, SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Jungwacht Blauring Schweiz, Pfadibewegung Schweiz, SATUS
Schweiz, Stiftung Kinderschutz Schweiz.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse ergab, dass es zwar durchaus einen klaren Konfliktgraben zwischen
linken Gegnern und rechten Befürwortern gab. Schliesslich gab aber vor allem die
persönliche Bedeutung der Vorlage den Ausschlag, wobei das Argument „Der Schutz des
Kindes steht über allem“ überwog. Insgesamt waren die Stimmbürger gut über die
Vorlage informiert und ihre Stimmmotivation spiegelte im Wesentlichen die Argumente
der Abstimmungskomitees wieder. Dennoch schien vielen nicht klar gewesen zu sein,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2014
NADJA ACKERMANN
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dass es neben der vorgelegten Initiative auch einen indirekten Gegenvorschlag in der
Form eines Gesetzes gab.

Nach der Abstimmung stand das Parlament ein weiteres Mal vor der schwierigen
Aufgabe, eine neue Verfassungsbestimmung umsetzen zu müssen, die einer anderen
Bestimmung der Bundesverfassung – dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit –
widerspricht. Noch im Berichtsjahr wollte die Justizministerin einen Entwurf in Form
einer Änderung des Bundesgesetzes über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot in die Vernehmlassung schicken. 1

Mit seiner Motion «Für ein modernes Verwaltungsstrafrecht» forderte Andrea Caroni
(fdp, AR) den Bundesrat auf, das aus den 1970er-Jahren stammende
Verwaltungsstrafrecht zu revidieren. Ob dies mittels einer Totalrevision des geltenden
Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafverfahren oder durch Ergänzung des
Strafgesetzbuches und der Strafprozessordung geschehen soll, liess der Motionär offen.
Aufgrund der Rechtsentwicklung und insbesondere der Einführung einer modernen
Strafprozessordnung im Jahr 2011 erachtete der Bundesrat die Revision als angezeigt
und empfahl die Motion zur Annahme. Der Nationalrat folgte dieser Empfehlung und
nahm den Vorstoss in der Frühjahrssession 2015 diskussionslos an. In der Herbstsession
war auch der Ständerat der Ansicht, dass Handlungsbedarf bestehe und stimmte dem
Anliegen zu, wie es ihm seine Rechtskommission einstimmig beantragt hatte.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fügte an, dass der Bundesrat das
Verwaltungsstrafrecht weiterhin in einem eigenständigen Erlass regeln wolle und er
somit bei der Umsetzung der Motion die Totalrevision des bestehenden Gesetzes
bevorzuge. 2

MOTION
DATUM: 24.09.2015
KARIN FRICK

Privatrecht

Der Ständerat überwies ein von 34 Ratsmitgliedern unterzeichnetes Postulat Bischof
(cvp, SO) (13.3217), das den Bundesrat beauftragt, die Notwendigkeit einer Revision des
Allgemeinen Teils des Obligationenrechts (OR) von 1912 hinsichtlich der
Benutzerfreundlichkeit zu prüfen. Dahinter steht ein wissenschaftliches Projekt für das
die Schweizer Rechtsfakultäten in den letzten fünf Jahren unter dem Titel „Schweizer
Obligationenrecht 2020“ einen Entwurf des neuen OR entworfen hatten. Ein
gleichlautendes Postulat Caroni (fdp, AR) (13.3226) wurde auch im Nationalrat
überwiesen. 3

POSTULAT
DATUM: 18.06.2013
NADJA ACKERMANN

Mit der Überweisung eines Postulats Feri (sp, AG) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichts über die Situation der Sexarbeiterinnen
und -arbeiter in der Schweiz. Die dadurch erhaltene Übersicht über die Aufsicht,
Voraussetzungen und Bedingungen der Sexarbeitenden in den Kantonen soll den
optimalen Schutz der Sexarbeitenden und Freier ermöglichen. Die Frage nach den
Sicherheitskosten im Zusammenhang mit käuflichem Sex strich die grosse Kammer
aufgrund des zu hohen finanziellen Aufwands für die Erhebung aus der Liste der zu
prüfenden Punkte. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, das
gemeinsam mit den bereits überwiesenen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162)
und Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332) beantwortet werden kann. 4

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Nach Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens besteht im geltenden Recht noch eine
Wartefrist von zehn Tagen, bevor die Ehe geschlossen werden kann. Seit der
Abschaffung des Vekündverfahrens erfüllt diese Frist jedoch keinen Zweck mehr. In der
Herbstsession 2018 stimmte auch der Nationalrat mit 129 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung der Abschaffung dieser Mitwirkungsfrist zu und schrieb die Motion Caroni
(fdp, AR), die Auslöser dieser Gesetzesanpassung war, ab. Wie schon in der
Gesamtabstimmung stellte sich auch in der Schlussabstimmung die SVP-Fraktion gegen
die entsprechende Änderung des ZGB, welche im Nationalrat somit mit 127 zu 64
Stimmen ausging. Der Ständerat hingegen verabschiedete den Entwurf in der
Schlussabstimmung abermals einstimmig. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK
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Grundrechte

Einen anderen Weg wollte ein Postulat Caroni (fdp, AR) vorbereiten. Der Vorstoss
verlangte vom Bundesrat einen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten der
rechtlichen Stellung von Sexarbeitenden. Da repressive Massnahmen wie das
Prostitutionsverbot die Sexarbeitenden in die Illegalität drängten und dadurch ihre
Gefährdung erhöhten, müssten andere Mittel gefunden werden. Ein wirksameres
Instrument zur Bekämpfung des Menschenhandels wurde in der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit und dem daraus resultierenden Anspruch auf den vereinbarten
Freierlohn sowie dem Recht auf einen Arbeitsvertrag gesehen. Der Nationalrat überwies
das Postulat ohne Diskussion an den Bundesrat. 6

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2014 nahm der Nationalrat ein Postulat Fehr (sp, ZH)
diskussionslos an und beauftragte damit den Bundesrat, eine Länderstudie zu
Prostitution und Sexarbeit zu erstellen. Die Studie soll einerseits darlegen, wie die
untersuchten Länder, darunter Schweden, Ausbeutung und Menschenhandel in der
Prostitution und Sexarbeit bekämpfen und andererseits konkrete Massnahmen für die
Schweiz vorschlagen. Der Bundesrat will das Postulat Fehr in einem Bericht zusammen
mit den thematisch ähnlichen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162) und Caroni
(fdp, AR; Po. 13.3332) erfüllen. 7

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Im Juni 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen umfassenden Bericht zu Prostitution
und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Er erfüllte damit die
Postulate Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162), Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332), Feri (sp, AG;
Po. 13.4033) und Fehr (sp, ZH; Po. 13.4045), welche allesamt vom Bundesrat einen
Bericht im Bereich der Sexarbeit gefordert hatten. Der Nationalrat schrieb die
Postulate daraufhin im Sommer 2016 ab. 
Der Bundesrat sprach sich im Bericht deutlich gegen ein Verbot der Prostitution aus, da
dies die Prostituierten in den Untergrund verdränge, was für sie mit erhöhten Risiken
verbunden sei. Der Vergleich mit anderen Ländern, insbesondere mit Schweden, zeige
zudem, dass die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung auch mit einem Prostitutionsverbot schwierig bleibe. Es bestehe aber in
der Schweiz durchaus Handlungsbedarf. Sehr viele der sich prostituierenden Frauen
zeigten physische oder psychische Krankheitssymptome und das Ausbeutungsrisiko sei
real. Ausserdem sei die Faktenlage zur sexuellen Ausbeutung in der Prostitution
bescheiden und die in dem Bereich zuständigen Kantone verzichteten aufgrund
mangelnder Ressourcen und tiefer Priorisierung weitgehend auf langfristige
Strukturermittlungen zur Aufdeckung von Menschenhandel. Um die bestehenden
Probleme anzugehen und eine Diskussionsgrundlage für das Parlament zu liefern, listete
der Bundesrat am Ende des Berichts 57 mögliche Massnahmen zum Schutz von
Prostituierten auf, wovon jedoch lediglich 14 auf Bundesebene durchführbar sind. 8

BERICHT
DATUM: 05.06.2015
ELIA HEER

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Caroni (fdp, AR) ab, da der
Bundesrat das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu
Prostitution und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 9

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

1) NZZ, 20.5.14.; Presse vom 19.5.14
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3) AB NR, 2013, S. 1184; AB SR, 2013, S. 585 f.; NZZ, 3.4.13; Po. 13.3226
4) AB NR, 2014, S. 541
5) AB NR, 2018, S. 1391 ff.; AB NR, 2018, S. 1770; AB SR, 2018, S. 801; NZZ, 29.9.18
6) AB NR, 2013, S. 1746
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8) BBl, 2016, S. 2918; Bericht BR vom 5.6.15; TA, 6.6.15
9) BBl, 2016, S. 2918
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